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Datum 02.09..2020 

Aufstellung des Bebauungsplanes 48b „Wohngebiet Markenweg" in Coesfeld 

auf der Grundlage des 113a BauGB (Bebauungsplan der Innenentwicklung) 

Neue Stellungnahme mit Zusatz des Aufgabenbereiches „Niederschlagswasserbeseitigung" 

Hier: Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. 

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes nimmt der Kreis Coesfeld wie folgt Stellung: 

Der Aufgabenbereich Niederschlagswasserbeseitigung erklärt, dass für jedes Grundstück der 

Nachweis der gemeinwohlverträglichen Niederschlagswasserbeseitigung zu erbringen (§ 49 

(4) LWG) ist. In diesem Zusammenhang wird auf Ziffer //. Prüfung der hydrogeologischen und 

örtlichen Voraussetzungen für eine Versickerung" des Erlasses des MURL 

„Niederschlagswasserbeseitigung gemäß 5 51a des Landeswassergesetzes"hingewiesen. Der 

/ die Nachweis(e) ist / sind hier vorzulegen. Hinweis: Der 51a-Erlass ist auch nach Wegfall des 

§ 51a LWG alte Fassung gültig. 

Nach erbrachter Nachweisführung gegenüber der UWB kann die Gemeinde jeden einzelnen 

Grundstückseigentümer von der Überlassungspflicht gem. § 48 LWG freistellen; durch diesen 

Verwaltungsakt geht die Abwasserbeseitigungspflicht gemäß § 49 (4) Satz 1 auf den 

Grundstückseigentümer Kraft Gesetzes über. Es bedarf keines weiteren formalen 

Regelungsbescheides durch die UWB. 

Wenn alle Voraussetzungen vorliegen, ist von den Grundstückseigentümern eine 

wasserrechtliche Erlaubnis zur Grundwasserbenutzung bei der UWB zu beantragen 

Konten der Kreiskasse Coesfeld Sie erreichen uns ... 
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Immissionsschutzrechtliche Bedenken gegen das Planvorhaben werden nicht angemeldet. 

Folgender Hinweis wird gegeben:  

Eine Zuständigkeit der hiesigen Unteren Immissionsschutzbehörde liegt für die Beurteilung 

von öffentlichem Straßenverkehrslärm nicht vor. Diese obliegt dem jeweiligen 

Straßenbaulastträger. 

Seitens der Unteren Naturschutzbehörde bestehen keine grundsätzlichen Bedenken 

gegenüber der Aufstellung des Bebauungsplanes. Die artenschutzrechtlich erforderlichen 

Vermeidungsmaßnahmen sind einzuhalten und zu beachten und sollten auch unter den 

textlichen Festsetzungen bzw. Hinweisen aufgeführt werden. 

Den der Brandschutzdienststelle vorgelegten Planunterlagen wird zugestimmt, wenn die 

hiermit vorgeschlagenen Bedingungen, Auflagen und Hinweise berücksichtigt werden: 

Die Versorgung mit Löschwasser zur Deckung des Grundschutzes hier 48 m3  pro Stunde 

für 2 Stunden hat durch den zuständigen Konzessionsinhaber zu erfolgen. In dem 

Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Installation der Hydranten so zu erfolgen 

hat, dass gem. Fachempfehlung zur „Löschwasserversorgung aus Hydranten in 

öffentlichen Verkehrsflächen" des DVF, der AGBF Bund und des DVGW von Oktober 

2018 Hydranten so anzuordnen sind, dass sie für den ersten Löschangriff zur 

Brandbekämpfung und Rettung von Personen nach max. 75 m Lauflinie von den 

Zugängen zu den einzelnen Grundstücken aus zu erreichen sind. Weiterhin müssen 

Hydranten so im Straßenquerschnitt installiert werden, dass die Wasserentnahme 

leicht möglich ist. Eine Installation in ausgewiesenen Parkflächen ist nicht zulässig. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Einsatzorte des Plangebietes innerhalb der 

festgelegten Hilfsfristen erreicht werden können müssen, um u.a. auch den zweiten 

Rettungsweg über Rettungsgeräte sicher stellen zu können. In den 

Brandschutzbedarfsplänen der Städte und Gemeinden im Kreis werden die Hilfsfristen 

dargestellt. 

Die übrigen Fachdienste erheben keine Bedenken. 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

Stöhler 
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